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angestellten. (Voraussetzung: Bezug von über
2040-— 8, bzw. 2400-— 8.) Bei dieser Kategorie
darf die Kürzung dann nicht angewendet werden,
wenn die Gemeinde vor dem 1. November 1931
mit Wirksamkeit vom 1. Oktober 1931 schon zu
ihren Gunsten eine Kürzung vorgenommen hat.
Für die sub a) erwähnten Gemeindeangestellten
gilt diese Bestimmung nicht, weil der Gemeinde
kein Recht zur Kürzung zusteht (gesetzlich gewähr¬
leisteter Bezug).
Vereitelung der Kürzung:
Nach Art. V, Abs. 4, sind Vereinbarungen

zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern insoweit
rechtsunwirksam, als sie geeignet sind, die An¬
wendung der Kürzung nach Art. V, Absatz 1 und 2,
auszuschließen oder zu beeinträchtigen.

Einziehung der Ertragsanteile:
Unterläßt eine Gemeinde die Kürzung oder

nimmt sie diese nur teilweise vor, so hat dies eine
Kürzung der Ertragsanteile der betreffenden Körper¬
schaft an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben zu
Gunsten des Bundes im Ausmaße der Mehrzahlung
zur Folge.

Verrechnung der Bezüge und Abzüge:
Gemeinden mit einem größeren Personalstande

würden am besten eigene Zahlungslisten (lose Blätter)
führen, die folgende Rubriken (Kolonnen) enthalten:
Name, Tag der Auszahlung, Diensteinkommen, ge¬

kürztes Diensteinkommen, Familienzulage, Mietzins-
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